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Protokoll der 9. Gemeinderatssitzung 

vom 27. September 2011 

Anwesend Rainer Beck 

Josef Biedermann 

Irene Elford 

Norbert Gantner  

Günther Jehle 

Horst Meier (zu Trakt. 2011/76 bis 2011/79) 

Monika Stahl 

Zu  2011/78 Architekt Florin Frick, Schaan 

2011/76 Genehmigung des Protokolls der 8. Gemeinderatssitzung vom 6. September  

2011 

Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 6. September 2011 wurde im Zirku-

larverfahren einstimmig genehmigt. 

2011/77 Stellenplan Primarschule und Kindergarten für das Schuljahr 2012/2013 

Sachverhalt Das Schulamt hat aufgrund der Angaben der Schulleitung über die zu erwarten-

den Schülerzahlen für das kommende Schuljahr einen Stellenplan erstellt. Der 

Stellenplan sieht für den Kindergarten 0.88 Stellen und für die Primarschule 4.27 

Stellen vor. Durch den Abbau von Unterricht, DaZ und Aufsicht können im Ver-

gleich zum Vorjahr im Kindergarten 0.12 Stellen eingespart werden. Demgegen-

über sind in der Primarschule im Vergleich zum Vorjahr 0.05 Stellen mehr vorge-

sehen. Gemäss Lehrerdienstgesetz LGBl. 2004 Nr. 4, Art. 8 hat die Regierung vor 

Begründung eines Dienstverhältnisses die Zustimmung des Gemeinderates ein-

zuholen. 

Beschluss Der Gemeinderat beschliesst einstimmig, den Stellenplan für das Schuljahr 

2012/2013 im Umfang von 0.88 Stellen im Kindergarten und 4.27 Stellen in der 

Primarschule zu genehmigen.  
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2011/78 Ziele und Massnahmen zur räumlichen Entwicklung der Gemeinde Planken 

2012 - 2015 

Sachverhalt Mit GRB 2011/38 vom 31. Mai 2011 hat der Gemeinderat beschlossen, einen 

Finanzplan für den Zeitraum von 2012 bis 2015 zu erstellen und beauftragte dazu 

die Gemeindeverwaltung und die Gemeinderäte, ihre investiven Vorhaben und 

Ziele für diesen Zeitraum und die damit verbundenen Kosten bis Ende Septem-

ber 2011 vorzuschlagen.   

 

Die Gemeinderatsfraktion der Vaterländischen Union hat sich insbesondere mit 

der räumlichen Entwicklung von Planken während der nächsten 4 Jahre ausei-

nandergesetzt und schlägt in einem umfassenden Strategiepapier verschiedene 

diesbezügliche Ziele und Massnahmen vor. Diese setzen auf der Leitidee des Pro-

jektes 11/eins und teilweise auf dem Leitbild der Gemeinde Planken auf. Grund-

lage für das vorgelegte Strategiepapier ist ein Bericht von Architekt Florin Frick, 

den er im Auftrag des Gemeindevorstehers erstellt hat. Eingangs wird allgemein 

die heutige Ausgangslage für die räumliche Entwicklung dargelegt. Anschlies-

send folgen grundsätzliche Ausführungen zu verschiedenen Themen der Wohn-

qualität. Für die Bereiche Wohnzone (Siedlungsplanung), Ausstattung mit öffent-

lichen und privaten Einrichtungen (Aktive Bodenpolitik), Graswirtschaft innerhalb 

und am Rand der Siedlung (Projekt Waldrand im Dorfgebiet), Obstbaumpflan-

zung (Bongert-Landschaft), Nah- und Nächsterholung (Wanderwege), Oberplan-

ken (Panoramaweg, Naherholungsgebiet) und Verbindungswegnetz (Fusswege) 

im Dorfgebiet werden jeweils die derzeitige Ausgangslage, konkrete Ziele für die 

nächsten 4 Jahre sowie die dafür notwendigen Massnahmen ausführlich erläutert. 

Veranschaulicht werden die Themen mit Zonen- sowie Wander- und Verbin-

dungswegnetzplänen in und um Planken. Abschliessend werden die dafür einzu-

setzenden finanziellen Mittel aufgelistet.  

 

Die vorgeschlagenen Gesamtkosten für die Umsetzung der Massnahmen bewe-

gen sich zwischen CHF 160‘000 und CHF 370‘000 pro Jahr. Es wurde bewusst ei-

ne Bandbreite angegeben, um auch anderen wichtigen Gemeindeprojekten den 

notwendigen Raum im Finanzplan zu lassen. Über die Realisierung der Massnah-

men wurde bereits im Vorfeld mit verschiedenen Amts- und Regierungsstellen 

gesprochen.  

 

Nachdem die vorgeschlagenen Ziele und Massnahmen ineinandergreifen und 

voneinander abhängig sind, ist es wichtig und notwendig, dass diese gesamthaft 
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und nicht einzeln genehmigt und umgesetzt werden.   

 

Mit diesen Zielen und Massnahmen für die räumliche Entwicklung der Gemeinde 

Planken in den nächsten 4 Jahren möchte die VU-Gemeinderatsfraktion ihren Bei-

trag zu einem weiteren gedeihlichen Fortschritt der Gemeinde Planken leisten 

und die Wohnqualität für gesamte Plankner Bevölkerung fördern und verbessern. 

Beschluss Der Gemeinderat beschliesst einstimmig, die vorgeschlagenen Ziele und Mass-

nahmen zur räumlichen Entwicklung der Gemeinde Planken von 2012 bis 2015 zu 

genehmigen und die veranschlagten Kosten in die Finanzplanung 2012 – 2015 

aufzunehmen. Die abschliessende Genehmigung der einzelnen Investitionen soll 

wie bisher im Rahmen der jeweiligen Jahres-Budgetierung erfolgen. 

2011/79 Investitionsvorschläge der Gemeindeverwaltung für die Finanzplanung 2012 - 

2015 

Sachverhalt Mit GRB 2011/38 vom 31. Mai 2011 hat der Gemeinderat beschlossen, einen 

Finanzplan für den Zeitraum von 2012 bis 2015 zu erstellen und beauftragte dazu 

die Gemeindeverwaltung und die Gemeinderäte, ihre investiven Vorhaben und 

Ziele für diesen Zeitraum und die damit verbundenen Kosten bis Ende Septem-

ber 2011 vorzuschlagen.   

 

Die Abteilungen der Gemeindeverwaltung haben die aus ihrer Sicht notwendigen 

Investitionen für die nächsten 4 Jahre zusammengetragen. Es zeigt sich, dass nur 

einzelne grosse bzw. kostenintensive Investitionen anstehen.  

 

Die höchsten Ausgaben werden voraussichtlich, je nach Finanzierungsart, für den 

Gasthausneubau/Gemeindesaal auf dem Areal Saroja anfallen. Des Weiteren ist 

im Hochbaubereich die Erweiterung des Werkhofes mit einer Lagerhalle geplant.  

Im Tiefbau sind höhere Ausgaben für die Sanierung der Gemeindestrasse Im Häl-

dele und eine allfällige Sanierung der Oberplanknerstrasse einschliesslich den 

neuen Leitplanken vorgesehen. Die restlichen Gemeindestrassen wurden in den 

letzten Jahren nach und nach erneuert und weisen einen neuwertigen Zustand 

auf. Für die Generelle Entwässerungsplanung sowie für die Aufwendungen als 

Energiestadt bzw. Pionierenergiestadt werden ebenfalls entsprechende Beträge 

veranschlagt.  

 

Auch die Wasserversorgung befindet sich in einem sehr guten Zustand. Der vor-

geschlagene Investitionsbedarf für die nächsten 4 Jahre beläuft sich auf rund CHF 
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200‘000. Darin enthalten ist auch der Brunnenneubau in der Schwemmi auf Gafa-

dura. Weitere Investitionen in der Alpwirtschaft sind nicht notwendig, nachdem 

auch die Begehung des Gemeinderats im Alpengebiet gezeigt hat, dass die 

Plankner Alpen gut im Schuss sind und der Alphirt eine gute Arbeit leistet.   

 

Im Bereich Werkhof stehen verschiedene Fahrzeug-Ersatzanschaffungen an, 

nachdem der Fahrzeugpark zusehends in die Jahre gekommen ist und sich die 

Reparaturen häufen. Weitere Ersatzanschaffungen sind insbesondere für den 

Winterdienst geplant. Im Bereich Feuerwehrwesen fallen in den nächsten 4 Jah-

ren Aufwendungen von rund CHF 120‘000 an.  

  

Im Bereich Informatik wurde bereits die notwendige Anschaffung einer neuen In-

formatik- und Telefonanlage beschlossen. 

Beschluss Der Gemeinderat beschliesst einstimmig, die geplanten Investitionen vorläufig zu 

genehmigen und die vorgeschlagenen Kosten in die Finanzplanung 2012 – 2015 

aufzunehmen. Die abschliessende Genehmigung der einzelnen Investitionen soll 

wie bisher im Rahmen der jeweiligen Jahres-Budgetierung erfolgen. 

2011/80 Agglomerationsprogramm Werdenberg – Liechtenstein: Genehmigung und 

Einreichung beim Amt für Raumentwicklung 

Sachverhalt Mit dem Bericht zur Agglomerationspolitik des Bundes vom 19. Dezember 2001 

hat der Bundesrat das Startzeichen für ein verstärktes Engagement des Bundes 

im Bereich der Agglomerationen gegeben. Der Bund, vertreten durch das Amt 

für Raumentwicklung (ARE), will u.a. seine Tätigkeit vermehrt auch auf die Be-

dürfnisse der Agglomerationen ausrichten. Er hat deshalb im Rahmen seiner Ag-

glomerationspolitik die Kantone eingeladen, für ihre Ballungsräume Agglomera-

tionsprogramme (Teil Verkehr und Siedlung) zu erarbeiten. Die Erarbeitung soll 

durch die Kantone und die Gemeinden der Agglomeration gemeinsam erfolgen, 

wobei der Aufbau einer grenzübergreifenden Trägerschaft zwingende Grundan-

forderung ist. In grenznahen Räumen begrüsst der Bund explizit den Einbezug 

der grenznahen ausländischen Regionen.  

 

Ziel der Programme ist die langfristige Abstimmung von Siedlung und Verkehr 

unter Einbezug aller Verkehrsträger. Insbesondere sollen die Verkehrsprobleme 

in den Agglomerationen bewältigt und die Verkehrsinfrastruktur mit der Sied-

lungsentwicklung koordiniert werden. Dabei sollen sowohl Massnahmen auf der 

Angebotsseite (neue Infrastrukturen und Angebote) als auch auf der Nachfrage-
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seite (Siedlungsplanung, Mobilitätsmanagement) in die Überlegungen miteinbe-

zogen werden. Der Bund hat das Vorgehen bei der Erarbeitung der Agglomera-

tionsprogramme in einer mehrfach überarbeiteten Weisung festgelegt. Dabei 

wurden zwingende Elemente für die Erarbeitung (sog. Grundanforderungen) de-

finiert. Das Agglomerationsprogramm ist Vorbedingung und Grundlage für eine 

allfällige Mitfinanzierung des Bundes aus dem Infrastrukturfonds. Die Mitfinanzie-

rung von Massnahmen erfolgt dabei in sogenannten Leistungsvereinbarungen, 

die nach erfolgter Einreichung und Prüfung der Agglomerationsprogramme zwi-

schen Bund und Agglomerationen erarbeitet werden. Anschliessend an die Ver-

einbarungen folgt die Realisierung der Massnahmen und parallel dazu die Über-

arbeitung des Agglomerationsprogramms.  

 

2007 wurde mit der Erarbeitung des Agglomerationsprogramms Werdenberg-

Liechtenstein begonnen. Mit der Gründung des Vereins Agglomeration Werden-

berg-Liechtenstein Ende 2009 wurde der Wille zur verstärkten Zusammenarbeit 

dokumentiert und gleichzeitig eine bundeskonforme Trägerschaft geschaffen. 

Mitglieder sind die sechs Werdenberger (Sennwald, Gams, Grabs, Buchs, Seve-

len,  Wartau) und elf Liechtensteiner Gemeinden (Ruggell, Schellenberg, 

Gamprin-Bendern, Mauren, Eschen, Planken, Schaan, Vaduz, Triesenberg, Trie-

sen, Balzers), die Gemeinde Sargans sowie der Kanton St. Gallen und das Land 

Liechtenstein. Die Stadt Feldkirch ist als Beobachter in die Entscheide eingebun-

den.  

 

Bis zum April 2011 wurde ein vollständiger Bericht zum Agglomerationspro-

gramm Werdenberg-Liechtenstein erarbeitet, der anschliessend bei Gemeinden, 

Land, Kanton sowie Fachverbänden und Non-Governmentorganisationen ver-

nehmlasst und anschliessend überarbeitet wurde. Der Bericht baut sich wie folgt 

auf:   

 

1. Ausgangslage 

2. Analyse Ist-Zustand  

3. Trendentwicklung / Handlungsbedarf  

4. Zukunftsbild und Teilstrategien  

5. Evaluation und Priorisierung  

Anhang: Massnahmenblätter 

 

Im Bericht wird zuerst mit der Ausgangslage und dem Ist-Zustand die jetzige Si-

tuation aufgezeigt. Dann werden im Kapitel Trendentwicklung Szenarien für die 

weitere Entwicklung diskutiert. Anhand des wahrscheinlichsten Szenarios – der 
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Trendentwicklung –  wird der Handlungsbedarf festgelegt und darauf aufbauend 

das Zukunftsbild für Werdenberg-Liechtenstein bestimmt. Mit den Teilstrategien 

wird dann aufgezeigt, nach welchen Grundsätzen und über welche Wege eine in-

tegrierte Siedlungs- und Verkehrsentwicklung in der Agglomeration Werden-

berg-Liechtenstein erfolgen soll. Entsprechende Massnahmen werden in weiteren 

Schritten festgelegt, gebündelt und priorisiert. Diese Massnahmen sind so auf-

einander abgestimmt, dass ihre Wirkung in der Summe wesentlich grösser ist als 

für die einzelnen Massnahmen an sich.  

 

Vom 28. März bis 27. Mai 2011 ist bei den Gemeinden, den kantonalen Fachstel-

len sowie weiteren Interessierten das Vernehmlassungsverfahren durchgeführt 

worden. Die eingegangenen Stellungnahmen sind - soweit machbar - in das Pro-

gramm integriert worden. Über den Umgang mit den Eingaben während der 

Vernehmlassung gibt der Bericht „Synopse Stellungnahmen“ Auskunft. Am 30. 

August 2011 hat die Vereinsversammlung Agglomeration Werdenberg-

Liechtenstein vom Vernehmlassungsergebnis Kenntnis genommen und den er-

gänzten Synthesebericht verabschiedet. An der Infokonferenz vom 6. September 

2011 in Buchs wurden die Gemeinderäte, Verbände sowie weitere Interessierte 

über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen informiert. Das Agglomera-

tionsprogramm Werdenberg-Liechtenstein soll Anfang Dezember 2011 als Pro-

gramm der 2. Generation beim Bund eingereicht werden. 2012 findet die Prü-

fung durch den Bund statt. Das parlamentarische Verfahren und die Leistungs-

vereinbarungen folgen bis Ende 2014 und ab 2015 können die ersten mitfinan-

zierten Massnahmen realisiert werden. 

Beschluss Der Gemeinderat beschliesst einstimmig,   

1. den Synthesebericht zum Agglomerationsprogramm Werdenberg-

Liechtenstein zustimmend zur Kenntnis zu nehmen,   

2. den im Bericht enthaltenen Handlungsbedarf sowie die Strategien und die 

daraus abgeleiteten Massnahmen gutzuheissen,   

3. dem Baudepartement des Kantons St. Gallen die Kompetenz zu erteilen, das 

Agglomerationsprogramm beim Bundesamt für Raumentwicklung einzureichen. 

2011/81 Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend die Neuregelung des Ver-

hältnisses zwischen Staat und Glaubensgemeinschaften 

Sachverhalt Ausgangspunkt der Reform bilden die in der Verfassung geregelten Grundrechte 

der Religionsfreiheit, der Rechtsstellung der Kirchen und Glaubensgemeinschaf-

ten sowie die Kirchengutsgarantie. Das zentrale Element der Neuregelung des 
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Verhältnisses zwischen Staat und Glaubensgemeinschaften bildet das Glaubens-

gemeinschaftengesetz (GlGG). Das Verhältnis zwischen Staat und Glaubensge-

meinschaften wird somit generell für alle Glaubensgemeinschaften auf gleichem 

Wege gesetzlich festgelegt. Das GlGG befasst sich mit den Beziehungen des 

Staates zu den öffentlich-rechtlich anerkannten Glaubensgemeinschaften in den 

Bereichen der gemeinsamen Angelegenheiten, zu denen insbesondere die Reli-

gionsmündigkeit, der Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen des Landes 

und der Gemeinden, die Seelsorge in öffentlichen Anstalten und Einrichtungen 

sowie die administrative Zusammenarbeit zählen.  

 

Das GlGG legt die Voraussetzungen fest, die vorhanden sein müssen, damit pri-

vatrechtlich organisierte Glaubensgemeinschaften öffentlich-rechtlich anerkannt 

oder ihnen Vorrechte des öffentlichen Rechts zugesprochen werden können, wie 

beispielsweise die Erteilung des Religionsunterrichts in öffentlichen Schulen oder 

die religiöse Betreuung ihrer Angehörigen in öffentlichen Einrichtungen (Gefäng-

nis, Krankenhaus und Heimen). Daneben enthält das GlGG auch den Grundsatz 

der Finanzierung der Glaubensgemeinschaften. Das zweite wichtige Element der 

Reform bildet eine Verfassungsänderung mit der Anpassung der Art. 16 sowie 37 

bis 39 LV. 

Beschluss Die Gemeinderat beschliesst einstimmig, die nachstehende Stellungnahme zum 

vorliegenden Vernehmlassungsbericht abzugeben:  

 

Stellungnahme der Gemeinde Planken zum Vernehmlassungsbericht der Regie-

rung betreffend die Neuregelung des Verhältnisses zwischen Staat und Glau-

bensgemeinschaften vom 31. Mai 2011  

 

Die Gemeinde Planken beschränkt sich in dieser Stellungnahme zur Hauptsache 

auf die Bestimmungen des Glaubensgemeinschaftengesetzes (GlGG), die für die 

Gemeinde von Interesse sind. Andere Fragen und Probleme werden insoweit an-

gesprochen, als sie mit den vorgenannten Bestimmungen in einem thematischen 

Zusammenhang stehen. Auch muss erwähnt werden, dass sich die Gemeinde 

Planken nach wie vor zu den im Positionspapier vom 15. November 2007 (Neu-

ordnung des Verhältnisses der Gemeinden zur römisch-katholischen Ortskirche) 

festgehaltenen Grundsätzen bekennt und auf diese deshalb verschiedentlich in 

der gegenständlichen Stellungnahme verwiesen wird. Zuerst und ganz allgemein 

sticht ins Auge, dass sowohl die Verfassungs- als auch die Gesetzesvorlage von 

„Glaubensgemeinschaften“ sprechen.  
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I. Begriffliches  

Mit der Bezeichnung „Glaubensgemeinschaft“ wird ein Begriff für Kirchen und 

Religionsgesellschaften (diesbezüglich hat sich die Bezeichnung „Religionsge-

meinschaft“ eingebürgert) oder in Wortverbindung mit religiös oder kirchlich (Re-

ligionsunterricht, Religionsbekenntnis, Religionsgesellschaften, religiöse Vereine) 

eingeführt, der der Verfassung fremd ist. Die einfachgesetzlichen Regelungen 

sind in der Begriffswahl nicht einheitlich. Dieser Umstand hängt wohl mit der je-

weiligen ausländischen Rezeptionsgrundlage oder den entsprechenden Geset-

zesvorbildern zusammen. So sprechen etwa das Personen- und Gesellschaftsrecht 

von „kirchlichen“ Verbandspersonen (Art. 244), das Strafgesetzbuch von „religiö-

sen“ Lehren (§ 188) und „Religionsübung“ (§ 189) und das Strafvollzugsgesetz 

von „Glaubensbekenntnis“ (Art. 35). Es besteht aber kein sachlicher Grund, von 

der bisherigen Terminologie der Verfassung abzurücken, zumal die Ausführungen 

im Vernehmlassungsbericht zum Titel des Gesetzes nicht überzeugen (S. 20) und 

die Entwürfe zur Verfassung und zum GlGG in begrifflicher Hinsicht in sich selber 

nicht konsistent sind (vgl. etwa Art. 14, 15, 39 LV oder Art. 4, 5, 24 Abs. 2 GlGG). 

Es kommt nicht auf den Titel bzw. die gesetzgeberische Bezeichnung, sondern 

auf den materiellen Gehalt eines Gesetzes bzw. einer Norm an. Das Gesetz soll 

„die Beziehungen des Staates zu den Glaubensgemeinschaften“ bzw. zu den Kir-

chen und Religionsgemeinschaften regeln, so z. B. zur katholischen Kirche, evan-

gelischen Kirche und evangelisch-lutherischen Kirche. Es ist dabei nicht einzuse-

hen, aus welchem Grund der Begriff „Glaubensgemeinschaften“ passender sein 

soll als derjenige der „Kirchen“ und „Religionsgemeinschaften“, zumal es sich 

nach dem Vernehmlassungsbericht (S. 20) um „synonyme Begriffe“ handeln soll.

  

 

II. Finanzierung der Glaubensgemeinschaften  

1. Inhalt der Vernehmlassungsvorlage  

 

1.1 Selbstfinanzierung (Art. 19 Abs. 1 GlGG)  

Der Vernehmlassungsentwurf geht von einer institutionellen bzw. organisatori-

schen Trennung (Art. 37 Abs. 2 LV) aus, mit der auch eine Trennung in finanzieller 

Hinsicht verbunden ist, wenn es in Art. 19 Abs. 1 GlGG heisst: „Die öffentlich-

rechtlich anerkannten Glaubensgemeinschaften sowie die privatrechtlich organi-

sierten Glaubensgemeinschaften (bei den letztgenannten handelt es sich wohl um 

solche, die im Besitze von Vorrechten des öffentlichen Rechts sind) finanzieren 

sich selbst.“ Dieser Vorschlag bedeutet, dass die Glaubensgemeinschaften ihren 

Finanzbedarf aus den freiwilligen Beiträgen (Sammlungen und Spenden) ihrer 

Gläubigen (Mitglieder) decken. Bei Spenden und Kollekten handelt es sich um 
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freiwillige Leistungen der Gläubigen zu einem vorgegebenen oder von ihnen frei 

bestimmten Zweck. Auf diese Weise finanzieren sich heute zur Hauptsache die 

beiden evangelischen Kirchen. Die Beiträge, die sie von staatlicher und kommu-

naler Seite erhalten, sind unbedeutend und reichen nicht aus, um ihren Finanz-

bedarf zu decken.  

 

1.2 Indirekte Finanzierung (Art. 17 Abs. 2, 19 und 21 GlGG)  

Der Vernehmlassungsentwurf kennt in Art. 20 und 21 GlGG für die öffentlich-

rechtlich anerkannten Glaubensgemeinschaften und in Art. 17 Abs. 2 GlGG für 

die privatrechtlich organisierten Glaubensgemeinschaften, denen Vorrechte des 

öffentlichen Rechts zuerkannt worden sind, eine indirekte Finanzierung. So kön-

nen öffentlich-rechtlich anerkannte Glaubensgemeinschaften für bestimmte Auf-

gaben, die sie erfüllen, finanzielle Unterstützungen erhalten und werden von ge-

wissen Steuern befreit. Die privatrechtlich organisierten Glaubensgemeinschaf-

ten, denen Vorrechte des öffentlichen Rechts zuerkannt worden sind, können e-

benfalls für bestimmte Aufgaben, die sie erfüllen, finanzielle Unterstützungen er-

halten, und von Abgaben befreit werden.  

 

1.3 Vorbehalt der kommunalen Finanzierungsregelung (Art. 19 Abs. 2 GlGG) 

Die Vernehmlassungsvorlage lässt die Finanzierungsregelung, wie sie in den Ge-

meinden gilt, (vorläufig) bestehen, ohne näher zu bestimmen, bis wann die be-

stehenden Finanzierungs- bzw. Vermögensverhältnisse gegenüber der katholi-

schen Ortskirche der neuen Rechtslage (Selbstfinanzierung der Glaubensgemein-

schaften) angepasst werden müssen.  

 

 

2. Stellungnahme  

 

2.1 Selbstfinanzierung und Vorbehalt   

 

- Zwiespältige Haltung  

Die Haltung, die in Art. 19 der Vernehmlassungsvorlage (GlGG) zum Ausdruck 

kommt, ist zwiespältig. Einerseits wird in Absatz 1 gesagt, dass sich in Zukunft al-

le Glaubensgemeinschaften selber zu finanzieren haben. Das gilt auch für die ka-

tholische Kirche, der gegenüber die Gemeinden vermögensrechtliche Leistungen 

erbringen. Andererseits enthält Absatz 2 einen Vorbehalt, wonach an diesem 

Rechtszustand nichts geändert wird, mit anderen Worten, dass er solange beste-

hen bleibt, bis in den Gemeinden eine Regelung eingeführt ist, die der Vorgabe 

von Abs. 1 entspricht, die eine Selbstfinanzierung der katholischen Ortskirche 
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vorsieht. Eine Pflicht zur Änderung der Rechtsverhältnisse wird nicht statuiert, 

obwohl unbestritten ist, dass die kommunale Finanzierung der katholischen Orts-

kirche nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Auch von einer Terminierung 

wird abgesehen, bis wann die Gemeinden die Rechtsverhältnisse der Vorschrift 

von Absatz 1 anzupassen haben.  

 

- Konsequenzen für den Gemeindehaushalt  

Dieses Vorgehen ist nicht nachvollziehbar, denn die Vernehmlassungsvorlage 

GlGG erweckt den Anschein, als ob alles beim Alten bleibe (Abs. 2), obwohl sie 

gleichzeitig schon die Vorgaben für eine künftige Finanzierungsregelung festlegt 

(Abs. 1), die für den Haushalt der Gemeinden grosse Veränderungen mit sich 

bringen wird, da die von den Gemeinden bisher erbrachten Leistungen heute 

weitgehend die materielle Basis für die katholische Ortskirche bilden, damit diese 

ihre kirchlichen Aufgaben erfüllen kann. Die Leistungen der Gemeinden können 

wohl in Berücksichtigung von Art. 38 LV nicht einfach per Gesetz beseitigt wer-

den.  

 

- Ersatz für das bisherige Finanzierungssystem  

Die Regierung ist offensichtlich der Meinung, dass das bisherige kommunale Fi-

nanzierungssystem kurzerhand abgeschafft und die Selbstfinanzierung der katho-

lischen Kirche (und auch der anderen Kirchen und Religionsgemeinschaften) nach 

dem amerikanischen Modell eingeführt werden könnte. Eine solche Vorstellung 

ist aber, wie erwähnt, mit der Kirchengutsgarantie, wie sie in Art. 38 LV verankert 

ist, nicht vereinbar. Es muss auf kommunaler Ebene mit Bezug auf die katholische 

Kirche eine Finanzierungsregelung gefunden werden, welche die bisherigen von 

den Gemeinden erbrachten Leistungen ersetzt. Dabei steht eine vermögens-

rechtliche Entflechtung im Vordergrund und nicht die Frage des Eigentums, über 

das das Grundbuch Auskunft gibt. Zu dieser Frage haben sich die Gemeinden 

schon in ihrem Positionspapier vom 15. November 2007 (Neuordnung des Ver-

hältnisses der Gemeinden zur römisch-katholischen Ortskirche) geäussert. Daran 

sei hier erinnert, da das Erzbistum Vaduz das Eigentum der Gemeinden an den 

der katholischen Kirche gewidmeten Güter in Frage stellt, wenn es von einer „gü-

terrechtlichen“ Entflechtung spricht (Stellungnahme vom 10. Juni 2011, S. 13; 

Memorandum vom 14. Januar 2008, das in einer Entflechtung die „Berichtigung 

bzw. Bereinigung“ der kirchlichen Eigentumsverhältnisse sieht (so Ziffer 1 und 2.) 

Aus der „kirchlichen Zweckwidmung“ lässt sich nicht das Eigentum ableiten. Es 

kommt (staats-)rechtlich auch nicht auf die „historische Wahrheit“, noch auf die 

Zweckwidmung, sondern auf den Aussagegehalt des Grundbuchs an, das Auf-

schluss über den Eigentümer bzw. die Eigentümerin gibt. Es trifft für Liechten-
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stein auch nicht zu, dass früher „die öffentliche Hand die Kirchen enteignet, also 

die Liegenschaften aus dem Eigentum der Pfarreien ins Gemeindeeigentum ü-

bertragen“ hat, so dass „eine Übertragung der Gebäude und Grundstücke auf 

die Religionsgemeinschaften, die sie nützen“, nicht „ungerecht“ wäre. Es wird im 

Vernehmlassungsbericht nirgends näher ausgeführt, warum gerade jetzt und aus 

welchen Gründen eine Selbstfinanzierung der Glaubensgemeinschaften eine für 

die Gemeinden tragbare Lösung sein soll. Bisher ist man auf Seite der Regierung 

und der Gemeinden davon ausgegangen, dass ein Finanzierungssystem in Be-

tracht gezogen werden sollte, das die bisherigen Finanzierungsleistungen der 

Gemeinden gegenüber der katholischen Kirche ersetzt. So spricht sich der Ver-

nehmlassungsentwurf der Regierung vom 10. Juni 2008 für das System der Man-

datssteuer aus. Die Gemeinden halten in ihrem Positionspapier vom 15. Novem-

ber 2007, das für sie nach wie vor Gültigkeit hat, unter anderem fest, „dass die 

Bestreitung des Lebensunterhaltes der römisch-katholischen Seelsorgegeistlichen 

und die damit zusammenhängenden Fragen Gegenstand eines Gesetzes sind, 

das das bisherige Finanzierungssystem ersetzt ...“.  

 

- Gemeinden als Adressaten  

Wenn schon in der Vernehmlassungsvorlage GlGG die Selbstfinanzierung der 

Glaubensgemeinschaften als neue Finanzierungsregelung bestimmt und vorge-

schrieben wird, müsste diese zuerst mit den Gemeinden abgesprochen werden. 

Denn Adressaten einer solchen Regelung sind in erster Linie die Gemeinden und 

nicht das Land. Sie hat einschneidende Auswirkungen auf die Gemeinden, wenn 

man bedenkt, dass eine Selbstfinanzierung im Verhältnis zur katholischen Kirche 

für die Gemeinden eine noch nicht bekannte finanzielle Folge hat, setzt sie doch 

eine vermögensrechtliche Entflechtung voraus, in deren Rahmen die Gemeinden 

als Ablösung einen Ausgleich für die katholische Ortskirche finden müssen. Wenn 

die Selbstfinanzierung zur Grundlage des staatlichen Religionsrechts bzw. des Fi-

nanzierungssystems gemacht wird, sind doch die vermögenswerten Bedürfnisse 

der katholischen Kirche zu berücksichtigen.  

 

- Finanzielle Beteiligung des Landes an der Entflechtungslösung  

Die Vernehmlassungsvorlage GlGG macht es sich zu leicht, wenn sie einerseits 

die Selbstfinanzierung der Glaubensgemeinschaften als „die sauberste Lösung“ 

betrachtet und andererseits die „Bereinigung anderweitiger vermögensrechtli-

cher Beziehungen“ ausklammert, „da diese Thematik im Wesentlichen die Ge-

meinden und die katholische Kirche betrifft“ (S. 13/14). Wie die Gesetzesforde-

rung nach einer Selbstfinanzierung der katholischen Ortskirche auf Gemeinde-

ebene, auf der sich heute grösstenteils das liechtensteinische Staatskirchenrecht 
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und damit auch die Finanzierung in der Praxis abspielen, umgesetzt wird, wird 

damit den Gemeinden überlassen. Beim seinerzeit vorgeschlagenen Finanzie-

rungskonzept, das als Ersatz für die bisherige Kirchenfinanzierung in Aussicht ge-

nommen wurde, hatte sich noch das Land beteiligt. Nach der Vernehmlassungs-

vorlage bleibt die Frage, ob es an einer Entflechtungslösung mitwirken wird, of-

fen. Bevor man ein System der Selbstfinanzierung den Gemeinden vorschreibt, 

müsste über diese Form der Finanzierung mit den Gemeinden gesprochen wer-

den. Diese müssen den Weg, das Verfahren und die finanziellen Konsequenzen 

kennen. Entsprechende Angaben sind Voraussetzung, damit sich die Gemeinden, 

wie dies aus dem Positionspapier vom 15. November 2007 hervorgeht, auf ein 

gemeinsames Vorgehen festlegen können.  

 

- Politische Realitäten  

Die Gemeinde Planken fragt sich, auf welche Weise die bisherigen Leistungen 

der Gemeinden gegenüber der katholischen Kirche abgelöst werden. Eine ent-

sprechende Finanzierungsreform hängt jedenfalls von den politischen Realitäten 

in jeder einzelnen Gemeinde ab. Sie können nur Lösungen anstreben, die die 

Folgen der Beseitigung der vermögensrechtlichen Entflechtung mit der katholi-

schen Kirche finanziell berücksichtigen. Art. 19 Abs. 2 GlGG darf sich einem sol-

chen Ergebnis nicht verschliessen und die Selbstfinanzierung als Grundsatz auf-

stellen.  

 

- Finanzierungsfrage als notwendige Voraussetzung einer religionsrechtlichen 

Neuordnung 

Bevor nicht über die Finanzierungsfrage in den aufgezeigten Aspekten Klarheit 

herrscht, macht es für die Gemeinden wenig Sinn, das staatliche Religionsrecht, 

das das Verhältnis der Gemeinden zur katholischen Ortskirche einschliesst, neu zu 

ordnen, zumal die Vernehmlassungsvorlage vorgibt, eine Entflechtung bzw. 

Trennung von Staat und Kirche anzustreben. Alles in den Gemeinden beim Alten 

zu belassen, ist keine Lösung des anstehenden Problems, die eine vermögens-

rechtliche Entflechtung zum Ziel hat. Schon jetzt ist es aus der Sicht der Religions-

freiheit stossend, dass die kirchliche Finanzierungsregelung, die auf die katholi-

sche Ortskirche ausgerichtet ist, alle steuerpflichtigen Personen einer Gemeinde 

erfasst und zwar unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, so dass auch 

nichtkatholische Steuerpflichtige die katholische Ortskirche mitfinanzieren müs-

sen. Dieses Problem sollte zumindest an die Hand genommen und gelöst wer-

den. Der Gesetzesvorbehalt in Art. 19 Abs. 2 GlGG deutet jedoch darauf hin, 

dass in vermögensrechtlicher Hinsicht auf absehbare Zeit nichts unternommen 

werden muss.  
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- Verfassungswidriger Gesetzesvorbehalt  

Zu berücksichtigen ist auch, dass die vermögensrechtliche Verflechtung der Ge-

meinden mit der katholischen Ortskirche, solange sie bestehen bleibt, wie dies 

der Gesetzesvorbehalt ermöglicht, Art. 37 LV widerspricht, der die Religionsfrei-

heit und das Selbstbestimmungsrecht der Glaubensgemeinschaften garantiert. 

Ein solcher Vorbehalt auf Gesetzesebene, wie es das GlGG darstellt, würde ge-

gen den neu formulierten Art. 37 LV verstossen. Der Gesetzesvorbehalt wäre also 

verfassungswidrig. In diesem Zusammenhang müsste auch das Gesetz vom 12. 

Februar 1868 über die Regelung der Baukonkurrenzpflicht bei vorkommenden 

Kirchen- und Pfrundbaulichkeiten, LGBl. 1868 Nr. 1, überprüft werden (vgl. z. B. § 

9), das gemäss Art. 26 GlGG nicht zu den Gesetzen gehört, die aufgehoben wer-

den. 

 

- Aufhebung bisherigen Rechts  

Wenn die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Gemeinden gegenüber der ka-

tholischen Ortskirche nach Art. 19 Abs. 2 GlGG aufrecht bzw. unverändert blei-

ben, ist es konsequent, das Gesetz über die Verwaltung des Kirchengutes in den 

Pfarrgemeinden, LGBl. 1870 Nr. 4 und das Gesetz betreffend den Organisten-

dienst, LGBl. 1945 Nr. 9 nicht zu den Gesetzen zu zählen, die gemäss Art. 26 auf-

gehoben werden. So bestimmt z.B. der Gemeinderat die Gehaltsbezüge der 

Mesmer (vgl. LGBl. 1870 Nr. 4, Art. 5 Abs. 4).  

 

- System der öffentlich-rechtlichen Anerkennung  

Mit der Kirchenfinanzierung ist üblicherweise auch das System der öffentlich-

rechtlichen Anerkennung von Kirchen und Religionsgemeinschaften verbunden. 

Es fragt sich allerdings, wenn die Vernehmlassungsvorlage zur Selbstfinanzierung 

der Glaubensgemeinschaften übergeht, worin der Unterschied zwischen einer öf-

fentlich-rechtlich anerkannten Glaubensgemeinschaft und einer privatrechtlich 

organisierten Glaubensgemeinschaft mit Vorrechten des öffentlichen Rechts be-

steht, wenn diese praktisch die gleichen Rechte wie eine öffentlich-rechtlich an-

erkannte Glaubensgemeinschaft innehat, sieht man von der Steuerbefreiung nach 

Art. 21 GlGG ab (vgl. dazu auch Art. 24 Abs. 2 GlGG in Ziffer III/2.3). Eine privat-

rechtlich organisierte Glaubensgemeinschaft mit Vorrechten des öffentlichen 

Rechts kann jedoch nach Art. 17 Abs. 2 GlGG von der Regierung von Abgaben 

befreit werden (dazu auch Ziffer 2.2). Vor diesem Hintergrund müsste auch der 

Sinn der Zweiteilung hinterfragt werden, wenn die staatliche und kommunale Fi-

nanzierung wegfällt. Der Vernehmlassungsentwurf vom 30. Juni 2008 hat im Un-

terschied zum vorliegenden Vernehmlassungsentwurf die staatlich-kommunale 
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Finanzierung noch an die öffentlich-rechtliche Anerkennung einer Glaubensge-

meinschaft geknüpft. Die öffentlich-rechtliche Anerkennung von Glaubensge-

meinschaften könnte sich nun in der Praxis als untaugliches Modell erweisen, so-

weit sie als ein Angebot an die privatrechtlich organisierten Glaubensgemein-

schaften zu betrachten ist. Die Konsequenz könnte nämlich sein, dass es bei der 

katholischen Kirche als einziger öffentlich-rechtlich anerkannter Glaubensgemein-

schaft bleibt, wie sich die Rechtslage schon heute präsentiert. Ein solches Ergeb-

nis ist zwar sicher nicht gewollt, denn für die anderen Glaubensgemeinschaften 

sollte die gesetzliche Grundlage geschaffen werden, die ihnen eine Gleichstel-

lung mit der katholischen Kirche ermöglicht. Dieses Ziel dürfte aber mit dem Sys-

tem der gestuften öffentlich-rechtlichen Anerkennung von Glaubensgemeinschaf-

ten, die mit einer Selbstfinanzierung verbunden ist, nicht erreicht werden. Eine 

andere Frage ist, wenn schon das GlGG das System der öffentlich-rechtlichen 

Anerkennung der Vernehmlassungsvorlage vom 10. Juni 2008 übernimmt, warum 

den beiden evangelischen Kirchen nicht von Gesetzes wegen der Status einer öf-

fentlich-rechtlich anerkannten Kirche eingeräumt wird. Darüber gibt der Ver-

nehmlassungsbericht keine Auskunft. Im Verfassungsvorschlag vom 10. Juni 2008 

zählten sie neben der katholischen Kirche noch zu den öffentlich-rechtlich aner-

kannten Religionsgemeinschaften (vgl. Vernehmlassungsbericht vom 10. Juni 

2008, S. 37, 75 und 111, der ihre Bedeutung für Staat und Gesellschaft hervorhob 

und demzufolge Paritätsgründe ins Feld führte). Das GlGG wird zur Konsequenz 

haben, dass die katholische Kirche die „privilegierte“ Kirche bleibt. 

 

2.2 Indirekte Finanzierung  

Die indirekte Finanzierung, wie unter Ziffer 1.2 dargestellt, weicht vom Grundsatz 

der Selbstfinanzierung der Glaubensgemeinschaften ab. Auch eine indirekte Fi-

nanzierung stellt eine Finanzierung der Glaubensgemeinschaften dar. Insoweit ist 

der Vernehmlassungsentwurf nicht konsequent. Art. 21 GlGG statuiert eine Steu-

erbefreiung als indirekte (finanzielle) Unterstützung der öffentlich-rechtlich aner-

kannten Glaubensgemeinschaften. Das sind Steuervergünstigungen, die sich aus 

dem öffentlich-rechtlichen Status einer Glaubensgemeinschaft ergeben. Dem 

Vernehmlassungsbericht ist nicht zu entnehmen, warum die Steuerbefreiung ge-

rade die dort genannten Steuerarten umfasst. Gibt es sachliche Gründe für die 

Begrenzung auf diese Steuerarten. Den Gemeinden, um ein Beispiel zu nennen, 

wird die Grundstückgewinnsteuer nicht erlassen, während diese nun den Glau-

bensgemeinschaften gemäss Vernehmlassungsvorlage erlassen werden soll. Dies 

schafft ungleiche Ausgangslagen im Grunderwerb. Orts- und Raumplanung sind 

elementare Aufgaben einer Gemeinde. Eine erfolgreiche Orts- und Raumplanung 

bedingt unter anderem auch eine aktive Bodenpolitik. Wenn die Gemeinden hier 
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in ihrem ureigensten Wirkungsbereich in der Angebotslegung bei allfälligen 

Grundstück- und Liegenschaftsgeschäften beträchtlich diskriminiert werden, so ist 

dies inakzeptabel. Es kann wohl nicht zentrale Aufgabe von Glaubensgemein-

schaften sein, Boden zu erwerben. Die Art der Steuer und der Umfang der Steu-

erbefreiung müssen daher unbedingt näher geprüft bzw. hinterfragt werden. Pri-

vatrechtlich organisierte Glaubensgemeinschaften mit Vorrechten des öffentli-

chen Rechts kann die Regierung von Abgaben befreien (Art. 17 Abs. 2 GlGG). Es 

ist nicht klar, was hier unter Abgaben verstanden wird, wenn demgegenüber Art. 

21 GlGG von „Steuerbefreiung“ spricht. Die Abgrenzung in begrifflicher Hinsicht 

zur Steuerbefreiung muss geklärt werden.  

 

III. Erfassung der Religionszugehörigkeit im Zivilstands- und Einwohnerregister: 

Zu Art. 7 bis 10 GlGG (Ein- und Austrittserklärung) und zu Art. 24 GlGG (Datener-

fassung, Datenschutz und administrative Zusammenarbeit)  

 

1. Inhalt der Vernehmlassungsvorlage  

 

1.1 Ein- und Austrittserklärung (Art. 7 bis 10 GlGG)  

Der Vernehmlassungsentwurf GlGG regelt den Ein- und Austritt der religions-

mündigen und –unmündigen Personen aus einer Glaubensgemeinschaft mit Wir-

kung für den staatlichen Bereich (Art. 7). Die Ein- und Austrittserklärung hat in 

schriftlicher Form zu erfolgen (Art. 8). Sie wird wirksam mit dem Ablauf des Ta-

ges, an dem sie bei der Einwohnerkontrolle der Wohnsitzgemeinde abgegeben 

worden ist, wobei sämtliche Rechte und Pflichten entfallen, die auf der persönli-

chen Zugehörigkeit zu der Glaubensgemeinschaft beruhen (Art. 9). Die Einwoh-

nerkontrolle hat den Eintritt in oder den Austritt aus einer Glaubengemeinschaft 

zu bescheinigen und die betroffene Glaubensgemeinschaft und das Zi-

vilstandsamt zu benachrichtigen (Art. 10).  

 

1.2 Datenerfassung, Datenschutz und administrative Zusammenarbeit (Art. 24 

GlGG) 

Die Einwohnerkontrolle und das Zivilstandsamt erfassen in ihren Registern Daten 

über die Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft (Abs. 1). Die öffentlich-

rechtlich anerkannten Glaubensgemeinschaften erhalten vom Zivilstandsamt und 

von der Einwohnerkontrolle die Angaben, die sie zur Erfassung ihrer Mitglieder 

und zur Erfüllung ihrer kirchlichen Aufgaben benötigen (Abs. 2).  

 

2. Stellungnahme  
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2.1 Allgemeines  

Die Mitgliederzahl ist eine von mehreren Voraussetzungen, die gegeben sein 

muss, damit eine privatrechtlich organisierte Glaubengemeinschaft öffentlich-

rechtlich anerkannt (Art. 11 Abs. 1 Bst. b GlGG) oder finanziell unterstützt werden 

kann (Art. 20 Abs. 4 GlGG). Der Vernehmlassungsbericht begründet denn auch 

die Ein- und Austrittserklärung wie folgt: „Hinsichtlich dieses Kapitels wurde die 

Diskussion geführt, ob es aus staatlicher Sicht überhaupt einer Ein- oder Aus-

trittserklärung bedarf. Hier wird die Auffassung vertreten, dass eine solche Erklä-

rung notwendig ist, damit auf staatlicher Stelle verlässliche Informationen über 

die Mitgliederzahlen der einzelnen Glaubensgemeinschaften bestehen. Diese 

sind für eine allfällige öffentlich-rechtliche Anerkennung notwendig (Art. 11 Abs. 

1 Bst. b). Zudem kann die Mitgliederanzahl auch im Hinblick auf die finanzielle 

Unterstützung durch den Staat Auswirkungen haben. Aus diesen Gründen ist im 

Gesetz der Ein- und Austritt mit Wirkungen für den staatlichen Bereich zu re-

geln.“ (S. 26 f.)  

 

2.2 Erfassung der Religionszugehörigkeit zu statistischen Zwecken  

Die Mitgliederanzahl einer Glaubensgemeinschaft, in Form der Ein- und Aus-

trittserklärung zu statistischen Zwecken zu erheben, wie dies die Art. 7 bis 10 

GlGG festlegen, ist sachlich nicht notwendig. Nach Art. 24 Abs. 1 GlGG erfassen 

nämlich die Einwohnerkontrolle der Gemeinden und das Zivilstandsamt in ihren 

Registern Daten über die Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft. Eine 

solche Regelung genügt, um zu „verlässlichen Informationen über die Mitglieder-

zahlen der einzelnen Glaubensgemeinschaften“ zu gelangen. Es ist aus dem Ver-

nehmlassungsentwurf auch nicht ersichtlich, zu welchem Zweck eine Ein- und 

Austrittserklärung sonst noch erfolgen sollte, da für den Bereich des staatlichen 

Rechts keine Rechte und Pflichten (z. B. Kirchensteuerpflicht) in Betracht kom-

men, die auf der persönlichen Zugehörigkeit zu den Glaubensgemeinschaften be-

ruhen (Art. 9 Abs. 2 GlGG). Aus welchem Grund sollte etwa der Staat ein Aus-

trittsrecht aus einer Glaubensgemeinschaft zur Verfügung stellen? Entsprechende 

Ausführungen werden im Vernehmlassungsbericht nicht gemacht. In Frage käme 

nur ein Austritt aus der katholischen Kirche, die nach Art. 2 Abs. 1 GlGG als ein-

zige Glaubensgemeinschaft öffentlich-rechtlich anerkannt ist. Ist die Glaubens-

gemeinschaft privatrechtlich organisiert, etwa als Verein, besteht ein vereins-

rechtliches Austrittsrecht. Dieses richtet sich nach Art. 252 PGR. Das gilt auch für 

den Eintritt.  

 

2.3 Bekanntgabe der Mitglieder zu kirchlichen Zwecken  

Um den öffentlich-rechtlich anerkannten Glaubensgemeinschaften die Angaben 
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zukommen lassen zu können, die sie zur Erfassung ihrer Mitglieder und zur Erfül-

lung ihrer kirchlichen Aufgaben benötigen, erheben die Einwohnerkontrolle der 

Gemeinden und das Zivilstandsamt in ihren Registern die Daten über die Zuge-

hörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft (Art. 24 GlGG). Bisher fehlt im liechten-

steinischen Recht eine entsprechende gesetzliche Grundlage. Die Einwohnerre-

gister der Gemeinden enthalten nach Art. 3 der Statistikverordnung vom 7. Juli 

2009, LGBl. 2009 Nr. 197, der den Mindestinhalt der Einwohnerregister um-

schreibt, keine Angaben zur Religionszugehörigkeit einer Person. Das trifft auch 

auf das Zivilstandsregister zu, das vom Zivilstandsamt geführt wird. Davon weicht 

allerdings die Praxis der Einwohnerkontrolle der Gemeinden ab. Die Gemeinden 

haben sich schon in ihrem Positionspapier vom 15. November 2007 (Neuordnung 

des Verhältnisses zur römisch-katholischen Ortskirche) bereit erklärt, der römisch-

katholischen Kirche die Angaben, die sie zur Erfassung ihrer Mitglieder und zur 

Erfüllung ihrer kirchlichen Aufgaben benötigen, im Rahmen der dafür geschaffe-

nen gesetzlichen Datenschutzbestimmungen unentgeltlich zur Verfügung zu stel-

len. Eine Datenerfassung, wie sie als Grund für die Ein- und Austrittserklärung 

(Art. 7 bis 10 GlGG) angeführt wird, ist in Zukunft auch über die Einwohnerkon-

trolle der Gemeinden und das Zivilstandsamt möglich und rechtlich zulässig. Ist 

die Zuständigkeit der Einwohnerkontrolle der Gemeinden und des Zivilstandsam-

tes gemäss Art. 24 Abs. 1 GlGG einmal festgelegt, dürfen sie in ihren Registern 

Daten über die Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft erfassen. Die Ein-

wohner und Einwohnerinnen haben dabei gemäss Art. 37 Abs. 1 LV das Recht, ih-

re Religionszugehörigkeit zu verschweigen, so dass sie als religionslos gelten und 

auch als solche registriert werden. Die Datenerfassung kann zu statistischen Zwe-

cken erfolgen, wie dies in den Art. 7 bis 10 GlGG angestrebt wird, so dass eine 

Ein- und Austrittserklärung entbehrlich wird. Daten über die Zugehörigkeit zu ei-

ner Glaubensgemeinschaft können aber auch gemäss Art. 24 Abs. 2 GlGG von 

der Einwohnerkontrolle der Gemeinden und vom Zivilstandsamt an öffentlich-

rechtlich anerkannte Glaubensgemeinschaften weitergegeben werden, damit 

diese die Angaben erhalten, die sie zur Erfassung ihrer Mitglieder und zur Erfül-

lung ihrer kirchlichen Aufgaben benötigen. Die öffentlich-rechtlich anerkannten 

Glaubensgemeinschaften haben ihrerseits bei der Entgegennahme, Bearbeitung 

und Weitergabe von Meldedaten, z.B. an andere öffentlich-rechtlich anerkannte 

Glaubensgemeinschaften, die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu beach-

ten. Dies setzt voraus, dass sie ausreichende Datenschutzmassnahmen treffen. 

Allfällige Datenschutzreglemente der öffentlich-rechtlich anerkannten Glaubens-

gemeinschaften haben jedenfalls vorzusehen, dass jede erfasste Person ohne An-

gabe von Gründen ihre Daten sperren lassen kann. In diesem Fall wäre eine Wei-

tergabe nur zulässig, wenn dazu beispielsweise eine gesetzliche Pflicht bestünde. 
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Eine solche Regelung entspricht dem vorerwähnten Positionspapier der Gemein-

den. Es müssten wohl aus Gründen der Gleichbehandlung privatrechtlich organi-

sierte Glaubensgemeinschaften, soweit ihnen Vorrechte des öffentlichen Rechts 

zuerkannt worden sind, in diese Regelung einbezogen werden. Zu überlegen ist 

auch, ob aus Gründen einer einheitlichen Praxis nur eine der beiden genannten 

Stellen die Religionszugehörigkeit erheben soll und nicht sowohl die Einwohner-

kontrolle der Wohnsitzgemeinde als auch das Zivilstandsamt. In Frage käme die 

Einwohnerkontrolle, da sie die Religionszugehörigkeit in der Praxis ohne Unter-

bruch weiterhin erhoben hat. Eine einheitliche Praxis kann aber auch mit entspre-

chenden Vorschriften und Weisungen hergestellt werden.  

 

III. Verträge mit Glaubensgemeinschaften (Art. 23 GlGG)  

 

1. Inhalt  

Sowohl die Regierung als auch die Gemeinden können je für sich oder gemein-

sam mit Glaubensgemeinschaften Verträge abschliessen (Art. 23 GlGG).  

 

2. Stellungnahme  

Diese Bestimmung ist überflüssig, da es sich bei diesen Verträgen um Verwal-

tungsverträge handelt, die zwischen Regierung oder Gemeinden mit Glaubens-

gemeinschaften abgeschlossen werden. Eine solche Kompetenz zum Abschluss 

von Verwaltungsverträgen haben Regierung und Gemeinden aus ihrer staatlichen 

Rechtsstellung, ohne dass es einer dementsprechenden gesetzlichen Grundlage 

bedürfte. Dies zeigt schon die Verwaltungspraxis, wonach Regierung und Ge-

meinden mit der katholischen Kirche Verträge eingegangen sind (z.B. Religions-

unterricht; Gehaltsregelung der katholischen Seelsorgegeistlichen). Die für ver-

tragliche Regelungen angeführten Beispiele der „Gestaltung von Feier- und Fest-

tagen im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung, Prozessionen, Bestattungsfra-

gen usw.“ sind unter dem Gesichtspunkt der institutionellen Trennung nicht ge-

eignete Vertragsgegenstände. Das trifft unter dem Aspekt der Selbstfinanzierung 

der Glaubensgemeinschaften auch auf die „Abgeltung für Tätigkeiten von Mit-

gliedern der Glaubensgemeinschaften (Seelsorger, Mesmer, Ministranten, usw.) 

sowie den Unterhalt von Bauten der Glaubensgemeinschaften usw.“ zu. Auch ei-

ne Zuständigkeit des Staates, ein Konkordat (völkerrechtlicher Vertrag) mit dem 

Heiligen Stuhl abzuschliessen, das nicht Gegenstand dieses Entwurfs zu einem 

GlGG ist, müsste nicht gesetzlich begründet werden. 

 


